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Ordnung über besondere  
Zugangsvoraussetzungen für die  

Bachelor- und Master-Studiengänge 
„Englisch“ bzw. „Anglistik“  

an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg 

 
 

vom 29.05.2009 
 

 
Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat 
die folgende Ordnung über besondere Zugangsvor-
aussetzungen für die Bachelor- und Master-Stu-
diengänge „Englisch“ bzw. „Anglistik“ an der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg beschlossen. 
Sie wurde vom MWK durch Erlass vom 18.03.2009 
– 27 B.5-73017-6 – genehmigt. 
 
 

§ 1 
 
Die Immatrikulation für alle Bachelor- und Master-
Studiengänge Englisch bzw. Anglistik setzt voraus, 
dass die Bewerberinnen und Bewerber über gute 
Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. Diese 
Kenntnisse werden durch den TOEFL-Test (Test of 
English as a Foreign Language), den IELTS-Test 
(International English Language Testing System), 
den Cambridge Advanced English-Test (CAE) oder 
eine Mindestpunktzahl im Englischkurs auf erhöh-
tem Niveau (Leistungskurs Englisch) im Zeugnis 
der Hochschulzugangsberechtigung nachgewiesen. 
 
Ausgenommen von dieser Regelung sind Bewerbe-
rinnen und Bewerber mit Englisch als Muttersprache.  
 
 

§ 2 
 
Zum Zeitpunkt der Bewerbung darf die Qualifikation 
in der Regel nicht älter als zwei Jahre sein. Der 
Nachweis muss bei der Immatrikulation vorliegen. 
Die Mindestqualifikation für die Immatrikulation 
nach dieser Ordnung beträgt 
 
entweder IELTS (Academic) = 6,5 Punkte,
 CPE = „C“, 
 CAE = „B“, 
 TOEFL (iBT) internet-based = 100, 

computer-based = 250 Punkte 
 
oder einfacher Durchschnitt der Punktzahlen 

der Abiturprüfung und der vier Kurs-
stufenhalbjahre im Englischkurs auf 
erhöhtem Anforderungsniveau (Eng-
lisch-Leistungskurs) = 11 Punkte (Abi-
turzeugnis oder vergleichbares Zeug-
nis). 

 
 
 

§ 3 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in den Amtlichen Mitteilungen der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg in Kraft. 
 
Die Ordnung vom 20.12.2002 in der Fassung vom 
14.07.2004 tritt damit außer Kraft. 
 


